
lieh auf die Außenwelt einwirkt. Die hier vorge
nommene Analyse der Handlung in ihre Elemente 
wird von großer Bedeutung für die Lösung vieler an
derer theoretischer Fragen — etwa der Frage vom 
Versuch, von der Beihilfe u. a. — sein, aber auch dem 
Richter, wenn er sie durchdenkt, bei der richtigen 
Urteilsfindung gelegentlich wertvolle Hilfe leisten.

Die wissenschaftliche Analyse der Handlung ist vor 
allem auch ein Schlag gegen die wissenschaftsfeind
lichen „Theorien“, die in Westdeutschland an den 
Hochschulen und in der Praxis herrschen und wesent
lich dazu beitragen, das Recht überhaupt in subjektivi- 
stische Wertungen aufzulösen und damit der Willkür 
und dem Justizterror Tür und Tor zu öffnen. Lekschas 
ist sich der Pflicht bewußt, den fortschrittlichen Kräf
ten in der westdeutschen Justiz — und ihrer werden 
immer mehr — im Kampf um die Verteidigung der 
bürgerlichen Freiheiten und gegen Justizwillkür auch 
auf theoretischem Gebiet wirksame Hilfe zu leisten. Er 
hat die nichts anderes als faschistischen Lehren der 
westdeutschen Strafrechtslehrer Welzel, Maurach und 
von Weber in ihrer ganzen wissenschaftlichen Halt
losigkeit entlarvt. Und gerade hierbei hat Lekschas es 
verstanden, aus der Zerschlagung der westdeutschen 
Lehren gewisse Schlußfolgerungen für unsere Richter 
zu ziehen. Er weist darauf hin, daß sich auch in un
seren Urteilen noch häufig Wendungen finden, die auf 
die unwissenschaftlichen normativen, subjektivistischen 
Lehren Westdeutschlands zurückgehen, etwa solche 
Ausdrücke, wie „ist anzusehen“, „zu bewerten“, „Un
rechtsgehalt“, „Unwerturteil“ usw. Derartige unwissen
schaftliche Ausdrücke muß jeder demokratische Richter 
konsequent vermeiden.

So vermittelt uns die Arbeit von Lekschas wert
volle Erkenntnisse, ohne indessen in allen Punkten 
zu den Schlußfolgerungen zu gelangen, die für den 
Richter und Staatsanwalt von Bedeutung wären.

Im V. Kapitel behandelt Lekschas den „Klassen
charakter von Handlungen“. Gerade dieses Kapitel, 
das eine der wichtigsten Fragen beleuchtet, ist sehr 
kurz. Und es kommt zu einer untragbaren Schluß- 
fo’gerung. Lekschas sieht zunächst richtig, daß alle 
Verbrechen, da sie auf die Gesellschaft einwirken Und 
unsere Gesellschaft Klassencharakter trägt, ihrerseits 
auch Klassencharakter tragen. Daraus folgert er nun 
aber, daß — unabhängig von den Motiven und der 
Klassenlage des Täters — alle Angriffe gegen unsere 
Ordnung „klassenfeindliche Handlungen“ seien. Aus
drücklich qualifiziert er (S. 42) die Tat des Großgrund
besitzers, der aus Haß gegen unsere Ordnung das 
Volkseigentum angreift, in gleicher Weise als klassen
feindliche Handlung wie die Tat des Arbeiters, der sich 
infolge seines zurückgebliebenen Bewußtseins am 
Volkseigentum vergreift. Während Lekschas im An
fang seiner Schrift — mit Recht — die Einheit von ob
jektiver und subjektiver Seite der Handlung und die 
große Bedeutung der Motive hervorhebt, abstrahiert er 
nun plötzlich völlig von der subjektiven Seite und sieht 
nur die objektive Handlung*). Dies kann den Leser 
leicht zu dem besonders verhängnisvollen praktisch- 
politischen Fehler einer nicht ausreichenden Differen
zierung zwischen den verschiedenen Straftaten verlei
ten: gerade unser neuer Kurs aber vernflichtet den 
Richter mehr denn ie zur sorgfältigen Differenzierung. 
So ist die gleiche Handlung — etwa Tötung eines Ar
beiters durch Außerachtlassen der erforderlichen Ar
beitsschutzbestimmungen — etwas anderes, je nach
dem ob der Täter als Eigentümer des Betriebes aus 
Profitsucht oder ob er als Arbeitskollege des Getöteten 
aus Gedankenlosigkeit und ohne Vorstellung der Ge
fahr handelte. Sie sind beide strafrechtlich verschieden 
zu qualifizieren und verschieden zu behandeln: einmal, 
weil ihre Handlungen wegen der unlösbaren Einheit 
von objektiver und subjektiver Seite ihrem Inhalt nach 
verschieden sind, zum anderen, weil die Gefahr, die sie 
für unsere demokratische Ordnung darstellen, ver
schiedener Art ist. Daraus ergibt sich, daß die Reak
tion unseres Staates jeweils eine andere sein muß und 
daß bei dem bewußtseinsmäßig zurückgebliebenen Ar
beiter die erzieherischen Momente von ausschlagge
bender Bedeutung sein werden.

Es ist gerade eine der wichtigsten — freilich auch 
nicht immer eine der leichtesten — Aufgaben des 
Richters, zwischen dem bewußten Gegner und dem nur 
aus mangelndem Bewußtsein Handelnden deutlich zu 
differenzieren. Je besser unseren Strafrichtern dies ge

lingt, um so mehr werden sie zur Festigung und Wei
terentwicklung unserer Ordnung beitragen und das 
Vertrauen der werktätigen Bevölkerung zu unserer 
Justiz steigern.

Es sollte auch eine der Hauptaufgaben unserer 
Theoretiker sein, den Strafrichtern hierbei zu helfen.

A n m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n :
Mit der ausführlichen Besprechung der Schrift von 

L e k s c h a s  über die Lehre von der Handlung ver
folgt die Redaktion — wie schon bei früheren Bespre
chungen von Veröffentlichungen der Schriftenreihen 
des Deutschen Instituts für Rechtswissenschaft — 
das Ziel, unsere Leser, die in der praktischen Arbeit 
stehenden Juristen, mit der neuen Entwicklung der 
Rechtswissenschaft vertraut zu machen. Dabei kann 
es nicht die Aufgabe der „Neuen Justiz“ sein, wissen
schaftlichen Streitfragen, noch nicht ausgereiften theo
retischen Ausführungen breiten Raum zu gewähren. 
Vielmehr kommt es uns darauf an, unseren Lesern 
zu zeigen, welch wichtige Hilfe für ihre p r a k t i s c h e  
Arbeit viele der in diesen Schriften entwickelten Ge
danken sein können. Allerdings dürfen weder der 
Rezensent noch die Leser von der Annahme ausgehen, 
daß ihnen mit diesen neuen theoretischen Veröffent
lichungen L e h r b ü c h e r  an die Hand gegeben wür
den, in denen sie für alle ihre Probleme und Schwierig
keiten erschöpfende Auskunft finden könnten. Solche 
Lehrbücher haben wir noch nicht und können sie auch, 
gerade auf dem Gebiet des materiellen Strafrechts, 
noch nicht haben; jedoch sind gerade diese Mono
graphien, diese Einzeluntersuchungen bestimmter Fra
gen, eine unerläßliche Voraussetzung für ein späteres 
Lehrbuch. Nur wenn wir so Charakter und Zielsetzung 
dieser theoretischen Arbeiten richtig erkennen, können 
wir ihnen gerecht werden.

Soweit sich B e r g e r  mit dem V. Kapitel von 
Lekschas’ Schrift (Klassencharakter von Handlungen) 
auseinandersetzt, mißversteht er Lekschas so grund
legend, daß eine Richtigstellung erforderlich wird. 
Wenn alle Verbrechen Klassencharakter tragen — was 
auch Berger ausdrücklich als richtig bezeichnet —, so 
sind sie als Angriffe gegen unsere Ordnung selbstver
ständlich auch „klassenfeindliche Handlungen“. Die 
Annahme Bergers, daß Lekschas „nun plötzlich völlig 
von der subjektiven Seite abstrahiert und nur die ob
jektive Handlung sieht“, ist durch nichts berechtigt. 
Im Gegenteil behalten natürlich alle in einem voran
gehenden umfangreichen Kapitel über die subjektive 
Seite der Handlung entwickelten Erkenntnisse ihre 
Gültigkeit, worauf übrigens Lekschas in seiner Fuß
note 55 (S. 43) auch noch ausdrücklich hinweist. Keines
falls aber kommt er zu dem Schluß, wie Berger anzu
nehmen scheint, daß nun etwa alle klassenfeindlichen 
Handlungen die gleiche straf richterliche Würdigung 
finden müßten. Worauf es Lekschas in dieser Schrift 
ankommt und was dort im Mittelpunkt steht, ist, 
wie der Titel unmißverständlich besagt, eine Klärung 
des Wesens der H a n d l u n g .

Die Erkenntnis des objektiv klassenfeindlichen Cha
rakters j e d e r  strafbaren Handlung hat übrigens am 
17. Juni ihre anschaulichste Bestätigung erfahren. 
Klassenfeindlichen Charakter trugen nicht nur die Ge
walttätigkeiten der faschistischen Provokateure, son
dern auch alle Straftaten irregeführter Arbeiter; auch 
ihre Handlungen, soweit sie gegen ein Strafgesetz ver
stießen, stellten einen Angriff auf die bestehenden 
Klassenverhältnisse, eine Gefährdung unserer Klassen
ordnung dar. In welcher Weise dennoch zwischen den 
ehrlichen, um ihre Interessen besorgten Werktätigen, 
die zeitweise den Provokateuren Gehör schenkten, und 
den Provokateuren selber zu unterscheiden ist, besagt 
die Erklärung des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands vom 21. Juni 1953: „Ehr
liche Arbeiter, • die zeitweilig irregingen, haben des
wegen nicht aufgehört, ehrliche Arbeiter zu sein und 
sind als solche zu achten. Auch ehrliche Arbeiter, die 
ihren Irrtum jetzt noch nicht erkennen, haben des
wegen nicht aufgehört, ehrliche Arbeiter zu sein und 
sind als solche zu achten.“ In Übereinstimmung hier
mit haben es unsere Gerichte im allgemeinen gut ver
standen, auf Grund der konkreten Feststellung der 
Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung und der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit jedes einzelnen 
Täters die großen Möglichkeiten der D i f f e r e n z i e 
r u n g  im Strafausspruch zu nutzen.
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